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Sehr geehrte Damen und Herren! 

Das Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz nimmt mit  
Bezug auf das Schreiben vom 11. Jänner 2013, GZ BMF-111100/0001-II/1/2013, zu 
den im Betreff angeführten Entwürfen wie folgt Stellung: 

Zu § 2a und § 2b des Bundesfinanzierungsgesetzes i.V.m. der Anlage der Bun-
desfinanzierungsverordnung Rechtsträger - BFinVRT: 

P e n s i o n s i n s t i t u t e :  

Nach dem vorgeschlagenen § 2b des Bundesfinanzierungsgesetzes gilt § 2a für die 
im Hauptverband zusammengefassten Träger der Sozialversicherung nicht. Aller-
dings sieht § 446 Abs. 1 erster Satz ASVG in der Fassung des Art. 2 des Entwurfes 
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Betreff: Entwürfe betreffend 
 ein Bundesgesetz, mit dem das Bundesfinanzierungsgesetz, das Allgemei-

ne Sozialversicherungsgesetz, das Gewerbliche Sozialversicherungsge-
setz, das Bauern-Sozialversicherungsgesetz, das Beamten-Kranken- und 
Unfallversicherungsgesetz und das Notarversicherungsgesetz 1972 geän-
dert werden (Gesetz zur Umsetzung des Spekulationsverbots) 

 eine Verordnung der Bundesregierung zur Festlegung der Rechtsträger 
gemäß § 2b Bundesfinanzierungsgesetz (Bundesfinanzierungsverordnung 
Rechtsträger - BFinVRT) 
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vor, dass die Grundsätze des § 2a Z 2 und 3 des Bundesfinanzierungsgesetzes 
sinngemäß sehr wohl anzuwenden sind. 

Für die im Hauptverband zusammengefassten Träger der Sozialversicherung bedeu-
tet das, dass sich an den zulässigen Veranlagungsformen - wie sie in § 446 Abs. 1 
Z 1 bis 5 ASVG festgelegt sind - nichts ändert. Weiterhin kann von diesen gesetzlich 
festgelegten Veranlagungen abweichend veranlagt werden, wenn dies vom Bun-
desministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz im Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium für Finanzen genehmigt wird. 

Im Entwurf der Bundesfinanzierungsverordnung Rechtsträger werden allerdings die 
beiden Pensionsinstitute nach § 479 ASVG (Pensionsinstitut der Linz AG, Pensions-
institut für Verkehr und öffentliche Einrichtungen) genannt (im Übrigen sind auch an-
dere ausgegliederte Rechtsträger dort angeführt). Für diese juristischen Personen 
würden nach dem vorgeschlagenen § 2b des Bundesfinanzierungsgesetzes die in 
§ 2a genannten Grundsätze uneingeschränkt gelten. 

Was diese Pensionsinstitute betrifft, ist vorerst auf § 479 Abs. 2 Z 4 ASVG zu verwei-
sen. Nach dieser Bestimmung sind u. a. schon derzeit auch die Regelungen über 
Vermögensveranlagungen (§ 446 ASVG) und entsprechende Genehmigungsvorbe-
halte anzuwenden. Daher gilt die im gegenständlichen Begutachtungsentwurf vorge-
schlagene Änderung des § 446 Abs. 1 erster Satz ASVG auch für diese beiden Insti-
tute. 

Den Pensionsinstituten wurde die aufsichtsbehördliche Genehmigung erteilt, in Ver-
anlagungsformen, die von § 446 Abs. 1 Z 1 bis 5 ASVG abweichen, zu veranlagen, 
und zwar dürfen sie - vereinfacht ausgedrückt - wie Pensionskassen agieren. 

Die zusätzliche Unterwerfung unter die Mindeststandards des vorgeschlagenen § 2a 
des Bundesfinanzierungsgesetzes würde daher zu einem Normenkonflikt führen. Im 
Übrigen ist der dem jeweiligen Geschäftsplan der Pensionsinstitute zu Grunde lie-
gende Rechnungszinssatz derzeit mit Veranlagungen nach den Grundsätzen des § 
2a Bundesfinanzierungsgesetz nicht zu erzielen. Das geplante Novellenvorhaben 
würde in diesen Bereichen daher unweigerlich zu Leistungskürzungen oder Bei-
tragserhöhungen führen. 

Es wird daher ersucht, die erwähnten Pensionsinstitute aus dem gegenständli-
chen Verordnungsentwurf zu streichen. 

Die genannten Argumente gelten auch für die berufsständischen Wohlfahrtseinrich-
tungen diverser Kammern. 
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I T - S e r v i c e s  d e r  S o z i a l v e r s i c h e r u n g  G m b H  u n d  S o z i a l v e r s i c h e -
r u n g s - C h i p k a r t e n  B e t r i e b s -  u n d  E r r i c h t u n g s g m b H :  

Diese ausgegliederten Gesellschaften arbeiten mit Mitteln der gesetzlichen Sozial-
versicherung und sind daher auch § 446 ASVG unterworfen. Die Einbeziehung durch 
Verordnung in den Anwendungsbereich des Bundesfinanzierungsgesetzes würde 
auch hier zu schweren Normkonflikten führen. 

Die IT-Services der Sozialversicherung GmbH und die Sozialversicherungs-
Chipkarten Betriebs- und ErrichtungsgmbH sind daher in der Auflistung der 
Rechtsträger in der Anlage der Bundesfinanzierungsverordnung Rechtsträger 
zu streichen. 

B a u a r b e i t e r - U r l a u b s -  u n d  A b f e r t i g u n g s k a s s e :  

Die Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse ist den Versicherungsträgern der 
allgemeinen Sozialversicherung nachgebildet. Das Bundesministerium für Arbeit, 
Soziales und Konsumentenschutz spricht sich aus diesem Grund dafür aus, die Bau-
arbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse und die im Hauptverband der österreichi-
schen Sozialversicherungsträger zusammengefassten Träger der Sozialversicherung 
hinsichtlich der anzuwendenden Mindeststandards gleich zu behandeln.  

Aus diesem Grund wird als Beilage ein Vorschlag für eine entsprechende Novellie-
rung des Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetzes übermittelt.  

Es wird daher ersucht, die Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse aus der 
Auflistung der Rechtsträger in der Anlage der Bundesfinanzierungsverordnung 
Rechtsträger herauszunehmen und dem Entwurf für ein Gesetz zur Umsetzung 
des Spekulationsverbots als Art. 7 die beiliegende Änderung des Bauarbeiter-
Urlaubs- und Abfertigungsgesetzes anzufügen. 

„ N a c h t s c h i c h t - S c h w e r a r b e i t s g e s e t z “ ,  B u n d e s p f l e g e g e l d  n a c h  
d e m  B P G G ,  S o n d e r u n t e r s t ü t z u n g :  

Des Weiteren wird ersucht, den Ausdruck „Nachtschicht-Schwerarbeitsgesetz“ aus 
der Anlage des Verordnungsentwurfs zu streichen (es gibt keine juristische Person 
„Nachtschicht-Schwerarbeitsgesetz“ – lediglich einen gesonderten Rechnungskreis 
auf Grund des Nachtschwerarbeitsgesetzes bei der Pensionsversicherungsanstalt 
und bei der Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau). 

Beim „Bundespflegegeld nach dem BPGG“ handelt es sich um eine Geldleistung und 
um keine juristische Person. Das BPGG wird von einzelnen Pensionsversicherungs-
trägern - die die einschlägigen Bestimmungen des ASVG anzuwenden haben - oder 
von einer nachgeordneten Dienststelle des Bundes (Bundessozialamt) - die ohnedies 
dem Spekulationsverbot unterliegt - vollzogen. Somit müsste in der Anlage die Be-
zugnahme auf das Bundespflegegeldgesetz entfallen. 
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Ähnliches gilt für die Sonderunterstützung: Auch hier handelt es sich um eine Geld-
leistung und um keinen Rechtsträger. Die Vollziehung der Sonderunterstützung ob-
liegt der Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau, die ebenfalls die so-
zialversicherungsrechtlichen Normen betreffend das Verbot von Spekulationen an-
zuwenden hat. Auch die Sonderunterstützung muss daher in der Anlage des Verord-
nungsentwurfs gestrichen werden. 

Formales: 

 Auch im Kurztitel des Gesetzesentwurfes sollte es „Bundesgesetz zur Umsetzung 
des Spekulationsverbots“ heißen. 

 Im neu anzufügenden § 2 Abs. 8 des Bundesfinanzierungsgesetzes passen die 
Z 5 bis 7 sprachlich nicht zum Einleitungsteil vor der Z 1. Zumindest müsste mit 
Z 5 ein neuer Satz begonnen werden. Allenfalls müssten statt der Z 5 bis 7 Unter-
absätze ohne Ziffernbezeichnungen stehen. 

 In den Erläuterungen, Besonderer Teil, Zu Artikel 1 (Änderung des Bundesfi-
nanzierungsgesetzes), Z 3 (§ 2a und 2b) scheint der 4. Absatz, der mit „Diese 
Mindeststandards werden derzeit schon von der ÖBFA eingehalten ….“ beginnt, 
sprachlich unvollständig. 

Abschließend darf darauf hingewiesen werden, dass laut der Verteilerliste des Bun-
desministeriums für Finanzen am Begutachtungsverfahren nur drei Interessenvertre-
tungen beteiligt sind. Dies ist bedauerlich, weil viele der Interessenvertretungen der 
von den Entwürfen betroffenen Rechtsträger nicht umfasst sind (z.B. Österreichi-
scher Landarbeiterkammertag, Österreichischer Rechtsanwaltskammertag, Österrei-
chische Ärztekammer etc.). 

Eine Ausfertigung dieser Stellungnahme wird unter einem dem Präsidium des Natio-
nalrates übermittelt. 

Beilage 

Mit freundlichen Grüßen 
Für den Bundesminister: 

i.V. Mag. Gerhard Schwab 

Elektronisch gefertigt. 
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Artikel 7 
Änderung des Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetzes 

Das Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetz, BGBl. Nr. 414/1972, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. xxx/xxxx, wird wie folgt geändert: 

1. Die Überschrift zu § 19 lautet: 
„Jahresvoranschlag und Rechnungsabschluss sowie Vermögens- und Liquiditätsmanagement“ 

2. § 19 Abs. 4 lautet: 
„(4) Die Urlaubs- und Abfertigungskasse hat bei der Vermögensverwaltung sowie beim Schulden- 

und Liquiditätsmanagement die Grundsätze nach § 2a Z 2 und 3 des Bundesfinanzierungsgesetzes, 
BGBl. Nr. 763/1992, sinngemäß anzuwenden und für Transparenz über getätigte Transaktionen 
gegenüber der Aufsichtsbehörde zu sorgen. Die zur Veranlagung verfügbaren Vermögensbestände der 
Urlaubs- und Abfertigungskasse sind zinsbringend sowie in einer den Vorschriften über die Veranlagung 
von Mündelgeld entsprechenden Art und Weise anzulegen, soweit Abs. 5 nicht anderes bestimmt.“ 

2. § 40 wird folgender Absatz xx angefügt: 
„(xx) Die Überschrift zu § 19 und § 19 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 

Nr. XXX/2013 treten am Tag nach ihrer Kundmachung in Kraft.“ 
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